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Kurzdokumentation Nutzung EfA-Online-Dienst durch 
beteiligte Stellen und Behörden 
(digitales Baugenehmigungsverfahren)  

  
  

Im Rahmen des Projekts „digitale Baugenehmigung“ setzen wir als Stadt Osnabrück ab 
dem 01. August 2025 auf den vom Land Niedersachsen bereit gestellten EfA-Online-
Dienst (EfA-OD) zur Abwicklung bauaufsichtlicher Verfahren. Auch beteiligte und 
prüfende Stellen werden über diesen digitalen Vorgangsraum in das Verfahren 
eingebunden. 
Nachfolgend finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur erstmaligen Anmeldung 
und zur Bearbeitung Ihrer Beteiligungen im Vorgangsraum. 
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1. Zugang zum Vorgangsraum 
 

Sie erreichen den Servicebereich des EfA-Online-Dienstes für die Stadt Osnabrück unter 
folgender URL: https://ni.digitalebaugenehmigung.de/osnabrueck/de/beteiligung.html 
 

2. Erhalt einer Beteiligung 
Wenn wir von einer Behörde oder sonstigen im Verfahren zu beteiligenden Stelle eine 
Stellungnahme erbitten, dann wird die beteiligte Stelle per E-Mail über die im Vorfeld 
bereits hinterlegte E-Mail-Adresse (in der Regel eine zentrale Funktionspost-
fachadresse) hierüber informiert. Sie können dann direkt in der E-Mail auf die Schaltfläche 
„Jetzt im Servicebereich ansehen“ klicken oder den vorstehenden Link verwenden um 
sich in Ihrem Vorgangsraum anzumelden. 
 

 
  

https://ni.digitalebaugenehmigung.de/osnabrueck/de/beteiligung.html
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3. Erstmalige Anmeldung – Passwort zurücksetzen 
Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, gehen Sie bitte wie folgt vor: 
Um Ihren Zugang zum Vorgangsraum in Betrieb zu nehmen, müssen Sie bei der 
erstmaligen Anmeldung zunächst über die Funktion „Passwort vergessen“ ein neues 
Passwort vergeben. Die Vorgehensweise ist nachstehend mit Screenshots der jeweiligen 
Maske Schritt für Schritt beschrieben: 

1. Gehen Sie zur Anmeldeseite (siehe Link oben) 
2. Geben Sie Ihren Benutzernamen ein, den wir Ihnen in einer vorherigen Mail mitgeteilt 

haben: 

 

 
3. Klicken Sie auf „Passwort vergessen“ 
4.  Geben Sie nun Ihre E-Mailadresse an, die wir für Ihren persönlichen Log-In hinterlegt 

haben: 

 
  



 

   

 

4    Stand: 31.03.2026 
  

5. Sie erhalten eine E-Mail zur Vergabe eines neuen Passworts 
6. Mit dem neuen Passwort können Sie sich dann einloggen und Vorgänge 

einsehen/bearbeiten 

 

4. Bearbeitung Ihrer Beteiligung 
Nach dem Login sehen Sie alle Vorgänge, bei denen Ihre Mitwirkung erforderlich ist.  
 

4.1. Beauftragten zuweisen 
 

Werden Stellungnahmen bei einer beteiligten Stelle von mehreren Personen 
bearbeitet, können diese einer bestimmten Person hinterlegt werden. 
 
Diese Person kann in der jeweiligen Beteiligung unter dem Menüpunkt „Beauftragten 
zuweisen“ hinterlegt werden, auszuwählen sind die an die Bauordnung gemeldeten 
User: 

 
 
Möchten Sie weitere Beauftragte hinterlegen lassen, melden Sie diese unter 
bauordnung@osnabrueck.de an. 
 
Der/ die zugewiesene Benutzer/ in wird dann ebenfalls auf der Übersichtsseite 
aufgeführt: 

 

mailto:bauordnung@osnabrueck.de
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Der/ die zugewiesene Benutzer/ in erhält eine Informations-E-Mail, dass er/ sie als 
Beauftragte/r im Vorgang hinterlegt wurde. 
 

 
  



 

   

 

6    Stand: 31.03.2026 
  

4.2. Überblick, Dokumente einsehen und herunterladen 
 

In der Übersicht der Beteiligungen sind alle aktuellen Vorgänge, Vorgänge in 
Nachforderung und alle abgeschlossenen Vorgänge abgebildet. Hier gelangen Sie 
über die Aktion „Bearbeiten“ zu dem entsprechenden Vorgang, um diesen zu 
bearbeiten oder um bei Bedarf Nachforderungen an die Sachbearbeiter zu stellen. 

 
 

Wenn Sie über den Link in Ihrem E-Mail-Postfach auf den Vorgangsraum zugegriffen 
haben, gelangen Sie direkt zu der entsprechenden Beteiligung. 
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Alle Dokumente zum Beteiligungsverfahren können hier als Zip-Datei 
heruntergeladen werden. 

 
 
Falls zu dem Vorgang bereits mehrere Beteiligungen vorliegen, können Sie diese unter 
„Bisherige Beteiligungen zum gleichen Vorgang“ einsehen. 
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4.3. Nachforderung an die Sachbearbeitung der Baubehörde 
stellen 

 

 
 

Um eine Nachforderung zu stellen, beispielsweise weitere Unterlagen anzufordern, 
drücken Sie unten auf der Seite auf den Button „Nachforderung stellen“. Nutzen Sie 
für Nachforderungen bitte ausschließlich die Funktion über den EfA-Onlinedienst. 
 
Beschreiben Sie nun den Umfang der Nachforderung für den Sachbearbeitenden der 
unteren Bauaufsichtsbehörde und wählen Sie die passende Angabe im Feld „Ergebnis“ 
aus. 
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4.4. Stellungnahme abgeben 
Um eine Stellungnahme abzugeben, klicken sie im Vorgang auf den Button 
„Stellungnahme abgeben“. 

 
 

• Hinweis: 
o Wählen Sie als Erstes den „Tenor“ aus (positive Stellungnahme/ negative 

Stellungnahme / Belange nicht betroffen) 
o Bitte geben Sie vorzugsweise die Stellungnahme als PDF-Dateianhang ab 
o Einfache Rückmeldungen können über den Freitext „Erläuterung / 

Begründung“ erfolgen 
o Des Weiteren gibt es die Möglichkeit Nebenbestimmungen und Hinweise zu 

geben 
o Bitte nutzen Sie entweder die PDF-Anhang-Möglichkeit oder die Freitextfelder 
o Es können auch mehrere Dokumente versendet werden – dazu mehrfach auf 

„Durchsuchen“ klicken) 
• Nun können Sie den Button „Stellungnahme jetzt abschließen“ anklicken  
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Danach kommt die Stellungnahme direkt im Vorgang beim Sachbearbeitenden im 
Bauamt an. 
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5.  Weiterführende Unterstützung 
Erklärvideo zur digitalen Beteiligung: 
https://nextcloud.govconnect.de/s/ZAa7j3PS2WXNAG6 
 

 

Hinweis: 
Sollten sich künftig Änderungen hinsichtlich der Ansprechpartner:innen in Ihrem 
Hause ergeben, bitten wir Sie, uns dies zeitnah mitzuteilen. Für die jeweilige Person 
richten wir dann einen eigenen Zugang zum EfA-Online-Dienst ein. Falls bei Ihnen 
mehrere Ansprechpersonen erforderlich sind, empfehlen wir Ihnen die Nutzung eines 
Funktionspostfaches. Dieses können wir zentral im EfA-Online-Dienst hinterlegen, 
sodass bei einer Beteiligung dieses Postfach angeschrieben wird. 
Bei weiteren Fragen oder technischen Problemen wenden Sie sich bitte an unsere 
Ansprechpersonen in der unteren Bauaufsichtsbehörde der Stadt Osnabrück oder an 
bauordnung@osnabrueck.de . 

https://nextcloud.govconnect.de/s/ZAa7j3PS2WXNAG6
mailto:bauordnung@osnabrueck.de

